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Geschäftsführerhaftung

Sie sind Geschäftsführer einer GmbH? Also einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung!
Steuerrückstände Ihrer Gesellschaft sind diejenigen Schulden, die Sie zu allerletzt begleichen? Denn
es ist doch viel wichtiger das tägliche Geschäft im Laufen zu halten und Lieferantenrechnungen zu
bezahlen!

Achtung! Das österreichische Abgabenrecht kennt eine besondere Haftung für Geschäftsführer.
Dannach haften Geschäftsführer einer Kapital- oder Personengesellschaft unter bestimmten
Voraussetzungen persönlich mit ihrem Privatvermögen. Nämlich genau dann, wenn die Abgaben
uneinbringlich geworden sind und der Geschäftsführer seine abgabenrechtlichen Pflichten schuldhaft
verletzt hat.

Abgaben qualifiziert das Finanzamt dann als uneinbringlich, wenn entsprechende
Einbringungsmaßnahmen (schriftliche Aufforderungen, Besuche des Exekutors, usw..) erfolglos
waren. Und eine Verletzungder abgabenrechtlichen Pflichten liegt etwa dann vor,

- wenn zwar liquide Mittel im Fälligkeitszeitpunkt vorhanden gewesen wären, aber keine
Bezahlung erfolgte. Die ausschließliche Bezahlung von Lieferantenrechnung im
Eingangsbeispiel, ohne dass auch das Finanazamt einen aliquoten Teil erhält, ist bereits
ein solcher Fall.

- oder wenn Abgabeerklärungen, wie zum Beispiel die monatliche
Umsatzsteuervoranmeldung, nicht abgegeben worden sind, um ein weiteres Anwachsen
der Finanzamtschulden zu vermeiden.

Die Beweislast eines nicht schuldhaften Verhaltens trifft leider den Geschäftsführer. Achten Sie auf
die nötige Dokumentation. Auch Rechtsunkenntnis des Geschäftsführers in buchhalterischen
Angelegenheiten schützt nicht vor der persönlichen Haftung.
Jedenfalls sollten Sie vermeiden, sich als “Geschäftsführer nur auf dem Papier” zur Verfügung zu
stellen. Die Haftung ist dieselbe! Solche Gefälligkeitsdienste für Freunde und Bekannte kommen in
der Praxis immer wieder vor.
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Die Inhalte in diesem newletter stellen lediglich allgemeine Informationen dar und ersetzen nicht individuelle Beratung im Einzelfall. Casapicola und Gross übernehmen keine Haftung für Schäden,
welcher Art auch immer, aufgrund der Verwendung der hier angebotenen Informationen. Casapicola und Gross übernehmen insbesondere keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des
Inhalts der newsletter.
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